
 
 
(Auszug aus vollständiger Tagesordnung) 
 
Recht der Aktionäre auf Gegenvorschläge / Wahlvorschläge 
 
Jeder Aktionär ist berechtigt, Gegenanträge zu bestimmten Punkten der Tagesordnung 
sowie Wahlvorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern (Tagesordnungspunkt 5) oder 
zur Wahl des Abschlussprüfers/Konzernabschlussprüfers (Tagesordnungspunkt 11) zu 
übersenden.  
 
Solche Gegenanträge oder Wahlvorschläge sind per Post, Fax oder E-Mail ausschließlich an 
die nachfolgend genannte Adresse der Gesellschaft zu richten, anderweitig adressierte 
Anträge oder Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt:  
 
Wacker Neuson SE 
Investor Relations 
Preußenstraße 41 
80809 München 
Telefax 089 / 35402-203 
E-Mail: IR@wackerneuson.com 
 
Aktionäre werden gebeten, ihre Aktionärseigenschaft im Zeitpunkt der Übersendung des 
Gegenantrags bzw. Wahlvorschlags nachzuweisen.  
 
Gegenanträge gegen einen Beschlussvorschlag zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt 
mit Begründung sowie Wahlvorschläge von Aktionären, die mindestens 14 Tage vor der 
Hauptversammlung, also spätestens bis Donnerstag, 13. Mai 2010, 24:00 Uhr, per Post, Fax 
oder E-Mail bei der Gesellschaft unter der vorstehend genannten Adresse eingehen, werden 
– soweit sie rechtlich zulässig sind – unverzüglich nach ihrem Eingang einschließlich des 
Namens des Aktionärs und etwaiger Stellungnahmen der Verwaltung im Internet unter 
http://www.wackerneuson.com/hauptversammlung veröffentlicht. 
 
Von der Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner Begründung kann die Gesellschaft 
unter den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Voraussetzungen absehen. Die Begründung 
eines Gegenantrags braucht beispielsweise dann nicht zugänglich gemacht zu werden, 
wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen umfasst. Wahlvorschläge werden zudem nur 
zugänglich gemacht, wenn sie den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der 
vorgeschlagenen Person und bei Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern die 
zusätzlichen Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden 
Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien enthalten.  
 



Gegenanträge sind im Übrigen nur dann gestellt, wenn sie während der Hauptversammlung 
mündlich gestellt werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, auch ohne vorherige 
fristgerechte Übermittlung von Gegenanträgen, während der Hauptversammlung 
Gegenanträge zu verschiedenen Tagesordnungspunkten zu stellen, bleibt unberührt. 
 
Die Anforderung sonstiger Unterlagen oder allgemeine Anfragen zur Hauptversammlung 
bitten wir ebenfalls per Post, Fax oder E-Mail an die vorgenannte Adresse zu richten. 
 
Auskunftsrechte der Aktionäre 
 
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über 
Angelegenheiten der Gesellschaft einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen 
Beziehungen der Wacker Neuson SE zu verbundenen Unternehmen sowie über die Lage 
des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen zu geben, 
soweit diese Auskunft jeweils zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der 
Tagesordnung erforderlich ist. Solche Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung 
grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen. Der Vorstand darf die 
Auskunft aus den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Gründen verweigern (zum Beispiel kann 
eine Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen abgelehnt werden). Außerdem kann nach § 
19 Abs. 2 der Satzung der Versammlungsleiter das Frage- und Rederecht von Aktionären 
zeitlich angemessen begrenzen. 
 
Verlangen einer Ergänzung der Tagesordnung 
 
Aktionäre, deren Anteile alleine oder zusammen einen anteiligen Betrag von Euro 500.000 
des Grundkapitals (entsprechend 500.000 Aktien) erreichen, können verlangen, dass 
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen 
Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen 
bedarf der Schriftform und ist unter der oben zu Abschnitt 3 (Recht der Aktionäre auf 
Gegenvorschläge/Wahlvorschläge) genannten Postanschrift der Gesellschaft an den 
Vorstand zu richten. Der Antrag, mit dem die Ergänzung der Tagesordnung verlangt wird, 
muss der Gesellschaft spätestens bis Dienstag, 27. April 2010, 24:00 Uhr, zugehen. Der 
Antragsteller muss nachweisen, dass er seit mindestens drei Monaten vor dem Tag des 
Zugangs des Verlangens bei der Gesellschaft Inhaber der Aktien ist. 
 
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung 
 
Im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung sind 70.140.000 auf den Namen 
lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie 
ausgegeben; jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält derzeit keine eigenen 
Aktien; alle ausgegebenen Aktien sind voll teilnahme- und stimmberechtigt. Zum Zeitpunkt 
der Einberufung dieser Hauptversammlung gewähren die 70.140.000 Stückaktien damit 
insgesamt 70.140.000 Stimmen. 


